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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an meinen Amtsvorgänger gerichtete schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 9644/J der Abgeordneten Dr. Belakowitsch betreffend Ausweitung des Covid-

19-Impfpflichtgesetzes auf Impfungen bei anderen Krankheiten wie folgt: 

Fragen 1 bis 7: 

 Wie qualifizieren Sie die Äußerungen der „Chef-Propagandistin" des Impfzwangs und 

Leiterin der Bioethik-Kommission, Christiane Druml, im Zusammenhang mit der 

Ausdehnung des Covid-19-lmpfzwangs auf andere Krankheiten? 

 Unterstützen Sie diese Ausdehnung des Covid-19-lmpfzwangs auf andere 

Krankheiten? 

 Wenn ja, auf welchen medizinischen, wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen 

Grundlagen? 

 Ist dieser Vorstoß der „Chef-Propagandistin" des Impfzwangs und Leiterin der 

Bioethik-Kommission, Christiane Druml, mit Ihnen als Gesundheitsminister 

abgesprochen? 

 Wenn ja, wann und unter welchen Voraussetzungen wurden diese Absprachen 

getroffen? 

 Welche Krankheiten soll diese Ausweitung des Covid-19-lmpfzwangs umfassen? 
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 Wann soll diese Ausweitung des Covid-19-lmpfzwangs auf andere Krankheiten in 

Kraft treten? 

 

Die Bioethikkommission untersteht als Einrichtung dem Bundeskanzleramt. Daher fallen 

Äußerungen der Vorsitzenden dieses Gremiums nicht in den Vollzug des BMSGPK. Seitens 

meines Hauses sind derzeit keine Schritte dahingehend vorgesehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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